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Information für unsere Aktionäre 

 

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 9 der Einladung zur 118. 
ordentlichen Hauptversammlung am 19. Juni 2019 
(Beschlussfassung über die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2019 mit der Möglichkeit zum 
Ausschluss des Bezugsrechts; Ergänzung von § 4 der Satzung) gemäß § 203 Absatz 2 Satz 2 i. V. m. § 186 
Absatz 4 Satz 2 Aktiengesetz 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung die Schaffung eines genehmigten Kapitals vor, 
um der Gesellschaft kurzfristige Reaktionen auf Marktgegebenheiten ohne erneute Einberufung einer Haupt-
versammlung zu ermöglichen. Insgesamt soll ein genehmigtes Kapital von Euro 700.000 geschaffen werden. 
Dies entspricht 50% des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft von Euro 1.400.000. Die Ermächtigung 
soll für die gesetzliche Höchstdauer von fünf Jahren (konkret bis zum 18. Juni 2024) erteilt werden. 

Die neuen Aktien aus dem Genehmigten Kapital 2019 werden den Aktionären, für den Fall, dass der 
Vorstand von der Ermächtigung, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Kapital zu erhöhen, Gebrauch macht, 
grundsätzlich zum Bezug angeboten. Dabei wird der Bezugskurs zu gegebener Zeit so festgelegt, dass die 
Interessen der Aktionäre und die Belange der Gesellschaft - unter Berücksichtigung der jeweiligen Kapital-
marktverhältnisse - angemessen gewahrt werden. Das Bezugsrecht kann den Aktionären auch in der Weise 
eingeräumt werden, dass die neuen Aktien von einem Kreditinstitut oder einem nach § 53 Absatz 1 Satz 1 
oder § 53b Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 7 des Gesetzes über das Kreditwesen tätigen Unternehmen mit der 
Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (§§ 203 Absatz 1, 186 
Absatz 5 AktG). 

Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre ganz 
oder teilweise für bestimmte Fälle auszuschließen. Dazu im Einzelnen: 

Die Ermächtigung des Vorstands soll das Recht umfassen, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugs-
recht der Aktionäre für den Ausgleich von rechnerischen Spitzenbeträgen auszuschließen. Dadurch soll die 
Möglichkeit geschaffen werden, einen runden Emissionsbetrag und ein glattes Bezugsverhältnis zu errei-
chen, um so die Abwicklung von Kapitalmaßnahmen zu erleichtern. 

Ferner soll der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht ausschließen können, soweit es 
erforderlich ist, um den Inhabern von Options- oder Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf neue 
Aktien zu gewähren, wenn es die Bedingungen der Schuldverschreibungen bestimmen. Schuldverschreibun-
gen enthalten zur erleichterten Platzierung am Kapitalmarkt regelmäßig einen Verwässerungsschutz, der vor-
sieht, dass den Inhabern bei nachfolgenden Aktienemissionen ein Bezugsrecht auf neue Aktien eingeräumt 
werden kann, wie es Aktionären zusteht. Zur Bedienung derartiger Bezugsrechte der Inhaber der Schuldver-
schreibungen reicht das Bedingte Kapital häufig nicht aus, insbesondere da der Umfang zukünftiger Aktien-
emissionen bei Schaffung des jeweiligen Bedingten Kapitals noch nicht vorhersehbar ist. Um die Schuldver-
schreibungen mit einem solchen Verwässerungsschutz ausstatten zu können, muss das Bezugsrecht somit 
aus dem Genehmigten Kapital bedient werden können. Insoweit muss bei Ausübung des Genehmigten 
Kapitals das Bezugsrecht der Aktionäre auf diese Aktien ausgeschlossen werden. Das dient der leichteren 
Platzierung der Schuldverschreibungen und damit den Interessen der Aktionäre an einer optimalen Finanz-
struktur der Gesellschaft. 
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Die Verwaltung soll ferner ermächtigt sein, das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, um 
neue Aktien zur Gewinnung von Sacheinlagen, insbesondere zum Erwerb von Unternehmen, Teilen von 
Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen und/oder zum Zwecke des Erwerbs von sonstigen Ver-
mögensgegenständen einschließlich Rechten und Forderungen, gegen Sacheinlagen, auszugeben, wenn 
dies im Interesse der Gesellschaft iegt. Die Praxis zeigt, dass die Inhaber attraktiver Akquisitionsobjekte als 
Gegenleistung für eine Veräußerung häufig die Verschaffung von stimmberechtigten Aktien der erwerbenden 
Gesellschaft verlangen. Um solche Unternehmen erwerben zu können, muss die Gesellschaft die Möglichkeit 
haben, Aktien als Gegenleistung zu gewähren. Dies erfordert kurzfristig zu treffende Entscheidungen, die 
nicht zuwarten können, bis eine Hauptversammlung einberufen und eine ordentliche Kapitalerhöhung 
durchgeführt wird. Die vorgeschlagene Ermächtigung gibt hierzu die notwendige Flexibilität. 
Schließlich soll mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht bei Barkapitalerhöhungen ausgeschlos-
sen werden können, soweit die unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien insgesamt 10% 
des Grundkapitals nicht überschreiten dürfen (§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG), und zwar weder im Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausnutzung der Ermächtigung und soweit der Ausgabebetrag der 
neuen Aktien den jeweiligen Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet. Damit soll die Verwaltung in die 
Lage versetzt werden, die Eigenmittel der Gesellschaft schnell, flexibel und kostengünstig zu verstärken. 
Durch gesetzliche Vorgaben sind die Aktionäre ausreichend geschützt. Wenn sie ihre Beteiligungsquote auf-
rechterhalten möchten, können sie die dazu erforderlichen Aktien auch über die Börse erwerben. Da der 
Ausgabepreis neuer Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreiten darf, wird dem jeweiligen Be-
zugsberechtigten kein wirtschaftlicher Vorteil eingeräumt.  
Bei Abwägung aller genannten Umstände halten Vorstand und Aufsichtsrat den Ausschluss des Bezugs-
rechts in den genannten Fällen aus den aufgezeigten Gründen, auch unter Berücksichtigung des zulasten 
der Aktionäre eintretenden Verwässerungseffekts, für sachlich gerechtfertigt und angemessen. 
Der Vorstand wird über die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2019 jeweils in der nächsten 
Hauptversammlung berichten. 

 
 
 
Velbert, im Mai 2019 

Schulte-Schlagbaum AG 

 

 
Peter Pongratz 
- Vorstand - 
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